


	Firma:
     
	Betriebsanweisung
gemäß §§ 4, 9, 12 ArbSchG, § 9 BetrSichV, § 3 VSG 1.1

	
	Abbeermaschine

	
	Weintrauben abbeeren

	Gefahren für den Menschen 

	
· Quetschgefahren
· Gefahren durch Lärm
· Gefahren durch Erfasstwerden
· Absturzgefahr bei erhöht liegenden Arbeiten
· Gefahr durch elektrischen Stromschlag
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		Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln
	

	
· Sicherheitsschuhe tragen.
· Bei mehr als 85 dB (A) Gehörschutz tragen.
· Schutzbrille bei Reinigungsarbeiten mit Laugen und Säuren tragen.
· Bei Reinigungsarbeiten Arbeitshandschuhe tragen.
· Vor dem Ingangsetzen prüfen, dass sich keine Personen im Gefahrenbereich aufhalten.
· Vor dem Ingangsetzen alle Verriegelungen und Kontaktschalter prüfen.
· Vor dem Ingangsetzen die Abbeermaschine gegen Wegrollen sichern.
· Sicherheitseinrichtungen und Notseilschaltung regelmäßig auf Funktion überprüfen.
· Absturzsicherungen und sicheren Zugang bei erhöht liegenden Arbeitsplätzen über 1 m Höhe in Schutzstellung bringen.

	

	Verhalten bei Störungen

	
· Bei Störungen Not-Aus betätigen und Netzstecker ziehen!
· Vor dem Beheben von Störungen Netzstecker ziehen und die Abbeermaschine gegen irrtümliches
Ingangsetzen sichern
· Vorgesetzte informieren.
· Entstörungsarbeiten dürfen nur von fachkundigen Personen durchgeführt werden.


		Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe
	Notruf 112

	Standort Telefon:
     
	Ersthelfer:
     
	Standort Verbandkasten:
     
	[image: ]

	
· Ruhe bewahren, Unfallstelle sichern, eigene Sicherheit beachten!
· Notruf veranlassen (112)!
· Maschine abschalten und Verletzten ggf. aus dem Gefahrenbereich retten!
· Erste Hilfe leisten!
· Vitalfunktionen prüfen und lebensrettende Maßnahmen (Seitenlage, Wiederbelebung usw.) einleiten.
· Bei bedrohlichen Blutungen: Verletztes Körperteil wenn möglich hochhalten und Blutung stillen (Tuch auf die Wundstelle drücken, ggf. Druckverband anlegen). 
· Entstehungsbrände mit geeignetem Löschmittel bekämpfen – Notruf 112!


	Instandhaltung

	
· Wartungshinweise und Wartungsintervalle einhalten.
· Bei allen Arbeiten den Gesamtantrieb abstellen (Gerät von der Energiequelle trennen) und gegen irrtümliches Ingangsetzen sichern. Reparaturen, Wartungsarbeiten und Prüfungen dürfen nur von hiermit beauftragten Personen durchgeführt werden.


	Ort:	Datum:
     	          
	Unterschrift Verantwortlicher:

	Es wird bestätigt, dass die Inhalte dieser Betriebsanweisung mit den betrieblichen Verhältnissen und Erkenntnissen der Gefährdungsbeurteilung übereinstimmen.
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